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RS UVS Kärnten 1993/10/12 KUVS-
997/3/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1993

Rechtssatz

Wird der Bescheid, mit welchem dem Beschuldigten der Führerschein für eine bestimmte Zeit entzogen wird, an jenem

Tag rechtskräftig, an welchem der Beschuldigte als Lenker eines Fahrzeuges festgestellt wurde, so ist ihm nicht mehr

zur Last zu legen, daß er das Fahrzeug vor der Wiederausfolgung des vorläu6g abgenommenen Führerscheines lenkte

(§ 76 Abs 5 KFG), sondern ist vielmehr die Verletzung der Bestimmung des § 64 Abs 1 iVm § 134 Abs 1 KFG (lenken

ohne Lenkerberechtigung) verwirklicht (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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